
Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 116a GO NRW Auswertung

zur Aufstellung eines NKF-Gesamtabschlusses

Name der Kommune Jahr der Befreiung

Stadt Beckum 2020

Berechnung 2020 2019 Auswertung

Bilanzsumme der 

Kommune 
265.154.020,99 € 255.262.687,41 €

+ + +

n

=   < 1.500.000.000,01 € ? = 427.235.426,65 € = 414.662.128,71 € Das Kriterium ist erfüllt.

Berechnung 2020 2019 Auswertung

36.778.647,79 € 35.796.004,88 €

/ n

Ordentliche Erträge der Kommune 103.756.185,76 € 103.987.521,72 €

=   < 50,00 % ? 35,45% 34,42% Das Kriterium ist erfüllt.

Berechnung 2020 2019 Auswertung

126.866.035,52 € 125.277.051,12 €

/ n

Bilanzsumme der Kommune 265.154.020,99 € 255.262.687,41 €

=   < 50,00 % ? 47,85% 49,08% Das Kriterium ist erfüllt.

Quote Bilanzsummen der 

verselbstständigten 

Aufgabenbereiche/   

Bruttobetrachtung

Kriterien 1 bis 3

Gesamtauswertung

Nach § 116a GO NRW müssen mindestens zwei der obigen drei 

Kriterien erfüllt sein, damit eine Befreiung von der Aufstellung des 

Gesamtabschlusses in Betracht kommt.

Kriterium 2

Anteil Erträge

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 2 GO NRW müssen die Erträge der 

vollkonsolidierungs-pflichtigen verselbstständigten 

Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge 

der Kommune ausmachen.

Quote Ordentliche Erträge 

der verselbstständigten 

Aufgabenbereiche/   

Bruttobetrachtung

Kriterium 3

Anteil Bilanzsumme

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 3 GO NRW müssen die Bilanzsummen der 

vollkonsolidierungs-pflichtigen verselbstständigten 

Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der 

Kommune ausmachen.

Kriterium 1 

Bilanzsumme

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 1 GO NRW darf die Summe der Bilanzen der 

Kommune und der einzubeziehenden verselbstständigten 

Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht mehr als 

1.500.000.000 Euro betragen.

Summe der 

Bilanzsummen der 

verselbstständigten 

162.081.405,66 € 159.399.441,30 €
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